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WICHTIGE MITTEILUNG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Corona Pandemie sowie die immer wieder neuen Verordnungen beeinflussen weiterhin 
den Alltag in den verschiedenen Wohnangeboten, auch wenn es aktuell zu vermehrten 
Lockerungen kommt. Auch dank Ihres Mitwirkens und der Einhaltung der Hygieneregeln 
konnten wir bislang größere Ausbrüche vermeiden. 
Damit wir auch weiterhin einen Corona-Ausbruch verhindern und die Gesundheit der 
Bewohner*innen, Ihrer Angehörigen und den Mitarbeitenden erhalten, jedoch die sozialen 
Kontakte unserer Bewohner*innen aufrechterhalten, gelten für uns besondere Vorsichts- und 
Hygienemaßnahmen. Aus diesem Grund bitten wir um Ihr Verständnis, dass es aktuell 
folgende Einschränkungen und Anordnungen für Besuche in den Wohngruppen gibt: 
 

 Bitte melden Sie Ihren Besuch im Vorfeld in der Wohngruppe telefonisch an. 

 Ein Zutritt in die Wohngruppen darf nur nach einem nachgewiesenen 

Negativtest erfolgen. 

Ausnahmen bilden genesene oder vollständig geimpfte Personen, die einen ärztlich 

bestätigten Nachweis vorlegen können. Bitte beachten Sie, dass die letzte Impfung 

mindestens 2 Wochen her sein muss, damit ein vollständiger Impfschutz besteht. 

Genesene benötigen den Nachweis für einen positiven PCR-Test. Dieser muss 

mindestens 28 Tage sowie höchstens sechs Monate zurückliegen und die Person 

darf keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen. 

 Der Nachweis eines negativen Tests kann durch die Vorlage eines negativen PCR-

Testes, der nicht älter als 48 h ist, erfolgen. Eine weitere Möglichkeit ist die 

Durchführung eines Schnelltestes vor Ort. Eine Wartezeit von 15 – 20 Minuten ist 

dafür einzuplanen. 

Einen Termin für eine Testung können Sie unter Tel.: 035873 461985 vereinbaren. 

 Tragen Sie sich bitte in die Besucherliste ein und desinfizieren Sie sich Ihre Hände. 

 Generell muss bei Besuchen in den Häusern mindestens eine medizinische Mund-

Nasen-Abdeckung getragen werden. Beim Aufenthalt auf dem gesamten 

Außengelände empfehlen wir das Tragen einer solchen Maske, sofern die Abstände 

zu anderen nicht eingehalten werden können. 

 Besuchen Sie uns nicht, wenn Sie Erkältungssymptome aufweisen und/oder in den 

letzten fünf Tagen Kontakt mit einem an Covid 19 erkrankter Person bzw. mit einem 

Verdachtsfall hatten. 

 Zum aktuellen Zeitpunkt möchten wir Sie bitten, die Besucher auf einen Haushalt zu 

beschränken. Sollten aus besonderen Anlässen, wie z. Bsp. Geburtstage, Besucher 

aus mehreren Haushalten vorgesehen sein, bitten wir um vorherige Absprache. Bitte 
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achten Sie auf die Verhältnismäßigkeit der Anzahl der Besucher. Wir empfehlen pro 

Bewohner nicht mehr als 5 Personen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet 

werden. 

 Längere Aufenthalte in den Fluren und Dienstzimmern sind nicht gestattet. Bitte 

gehen Sie auf direktem Weg zum Bewohnerzimmer! 

 Besuche in Doppelzimmern bedürfen der vorherigen Absprache in Bezug auf Anzahl 

der Besucher und der Dauer des Besuches. Dies dient lediglich der besseren 

Koordination.  

 Besuche bei Eltern oder Angehörigen in der Häuslichkeit sind generell möglich.  

Wir behalten uns vor, die Besuche in der Häuslichkeit im Fall auftretender 

Krankheitssymptome kurzfristig abzusagen. Nach Rückkehr in die Wohngruppe erfolgt 

ein Schnelltest. 

Beachten Sie die Hinweisschilder zu den Hygienemaßnahmen an den Eingangstüren. 
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